
1177 der Beilagen zu den Stenographischen-Protokollen des ~ation:alrates XV. GP 

Bericht 

des Unterrichtsausschusses 

liber die Regierungsvorlage (1030 der Beila­
gen): Bundesgesetz, mit dem das Schulunter­
richtsgesetz geändert wird (3. Schulunter-' 

- _ richtsgesetz-Novelle) 

Die 7. Schulorganisationsgesetz-Novelle erfor­
dert eine Reihe von Änderungen des Schulunter­
richtsgesetzes. Im Zusammenhang mit der Neuord­
nung der Schulen der Zehn- bis Vierzehnjährigen 
ist die Regelung betreffend die Zuweisung zu den 
Klassenzügen der Hauptschule durch Bestimmun­
gen über die Ein- und Umstufung in Leistungsgrup­
pen und die Schaffung eines besonderen Beratungs­
systems in der ersten und achten Schulstufe bezüg­
lich des für den Schüler empfehlenSwerten weiteren 
Bildungsweges zu ersetzen. 

Weiters sind Änderungen hinsichtlich der Über­
führung der Schulversuche "Vorschulklasse" und 
"fremdsprachliche Vorschulung" in das Regel­
schulwesen notwendig. 

Im Polytechnischen Lehrgang sind folgende 
Änderungen vorgesehen: Die Ermöglichung des 
Abschlusses der achten Schulstufe aUch durch 

-Besuch des Polytechnischen Lehrganges im 
neunten Jahr der allgemeinen Schulpflicht sowie 
die Möglichkeit der Verbesserung vorangegange­
ner Leistungsbeurteilungen durch den Besuch die­
ses Lehrganges. 

Der Unterrichtsausschuß hat den gegenständli­
chen Gesetzentwurf erstmals in seiner Sitzung am 
14. April 1982 der Vorberatung unterzogen. Zum 
Gegenstand berichtete der Abgeordnete Ha a s. 

Es wurde einstimmig beschlossen, diesen Gesetz­
entwurf einem Unterausschuß zur weiteren / 
Behandlung zuzuweisen, dem von der Sozialisti­
schen Partei Österreichs ,die Abgeordneten- Edith 
Dobesberger, Elmecker, Gärtner, 
Remplbauer, Dr. Schnell und Dr. Stip­
p e I, von der Österreichischen _ V olkspaitei die 
Abgeordneten Dipl.-Ing. Dr. Lei t ne r, Pis chi, 
Mag. Sc h äffe r', Dr. S c h ü s sei und Wolf 
(zeitweilig vertreten durch den Abgeordneten 

Dr. Schüssel 

Berichterstatter 

B a y r) sowie von der Freiheitlichen Partei Öster­
reichs der Abgeordnete Pet er angehörten. 

Zum Obmann des erwähnten Unterausschusses 
wurde Abgeordneter Dipl.-Ing. Dr. Lei t n e r, zu 
seinem Stellvertreter der Abgeordnete Dr. 
S c h n e II gewählt. 

DieserUnterausschuß beschäftigte sich in zwei' 
Arbeitssitzungen mit der gegenständlichen Regie~ 
rungsvorlage und berichtete sodann in der Sitzung 
des Unterrichtsausschusses am 25. Juni 1982 über 
das Ergebnis seiner Arbeiten. 

Nach Wortmeldungen der Abgeordneten Ba y r 
und Dr. St i p p e I wurde von den Abgeordneten 
Dipl.-Ing. Dr. Lei t n e rund Dr. Sc h n e 11 ein 
Abänderungsantrag vorgelegt. Weiters brachten die 
Abgeordneten Dr. Sc h n eil und Dipl.-Ing. Dr. 
Lei t n e reinen EntschlieBungsantrag ein. 

Bei der Abstimmung wurde die Regierungsvor­
lage unter' Berücksichtigung des erwähnten gemein­
samen Abänderungsantrages in der diesem Bericht 
angeschlossenen Fassung mit Stimmenmehrheit 
angenommen. Der Entschließungsantrag wurde 
einstimmig angenommen. 

Bemerkt wird, daß Art. I Z 1, 2, 31 (hinsichtlich 
des § 31 bAbs. 3 erster Satz und des Abs. 4 dritter 
Satz) und Z 37 des gegenständlichen Gesetzent­
wurfes geniäßArt. 14 Abs.l0 des B-VG vom 
Nationalrat nur in Anwesenheit von mindestens der 
Hälfte der Mitglieder und" mit einer Mehrheit von 
zwei Dritteln der abgegebenen Stimmenbeschlos-
sen werden kann. -

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der Unter­
richtsausschuß somit den A nt rag, der National-
rat wolle . 

1. dem angeschlossenen Gesetzent- ,·/1 
w ur f die verfassungsmäßige Zustimmung ertei-
len,' - -

2. die bei g e d r u c k teE n t schi i e ß u n g 
annehmen. 

Wien, 1982 06 25 

DipI.-Ing. Dr. Leitner 

Obmann 
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2 1177 der Beilagen 

BundeSIesetz vom· XXXXXXXXXDX, mit 
dem das Schulunterrichtsgesetz geändert wird 

(3. Schulunterrichts gesetz-Novelle) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Schulunterrich~gesetz, BGBI.Nr. 139/ 
1974, in der Fassung der Bundesgesetze BGBI. 
Nr.231/1977 und 143/1980 wird wie folgt ge­
ändert: 

1. § 3 Abs. 3 erster Satz hat zu lauten: 

"Indie erste Stufe einer allgemeinbildenden höhe­
ren Schule mit Unter- und Oberstufe dürfen nur 
Bewerber aufgenommen werden, -die höchstens das 
13. 4bensjahr, in die fünfte Stufe-einer allgemein­
bildenden höheren Schule mit Unter- und Ober­
stufe oder in die erste Stufe des Oberstufenreal­
gymnasiums dürfen nur Bewerber aufgenommen 
werden, die höchstens das 17. Lebensj ahr im Kalen­
derjahr der Aufnahme vollenden." 

2. § 4 Abs. 7 hat zu entfallen. Abs. 8 ist als Abs. 7 
zu bezeichnen. 

3. § 5 Abs. 7 hat zu lauten: 

,,(7) Für die Aufnahme in die Vorschulstufe und 
/die erste Stufe der Volksschule sowie die Aufnahme 
in eine Sonderschule gelten die Bestimmungen des 
Schulpflichtgesetzes, BGBI. Nr. 241/1962, und des 
Pflichtschulerhaltungsgesetzes des betreffenden 
Bundeslandes." 

4. § 11 Abs. 4 hat zu lauten: 

,,(4) Die Bestimmungen der Abs. 1 bis 3 gelien 
sinngemäß, wenn an einer Schule im Pflichtgegen­
stand oder in der verbindlichen Übung Lebende 
Fremdsprache die Möglichkeit der Wahl zwischen 
verschiedenen Sprachen besteht." 

5. § 11 Abs. 6 erster Satz hat zu lauten: 

,,Auf Ansuchen des Schülers oder von Amts wegen 
hat der Schulleiter einen Schüler von der Teil-

nahme an einzelnen Pflichtgegenständen und ver­
bindlichen Übungen zu befreien, wenn dieser aus 
gesundheitlichen Gründen daran nicht teilnehmen 
kann." 

6. § 18 Abs. 12 hat zu lauten: 

,,(12) Pflichtpraktika und Praktika außerhalb des 
schulischen Unterrichtes, verbindliche und unver­
bindliche Übungen, therapeutische und funktio­
nelle Übungen sowie Kurse im Zusammenhang mit 
der Feststellung der Sonderschulbedürftigkeit sind 
nicht zu beurteilen." 

7. § -19 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Am Ende des ersten Semesters ist - ausge- _ 
nommen die Vorschulstufe, die lehrgangs- und sai­
sonmäßigen Berufsschulen, die Lehrgänge und 
Kurse mit einer kürzeren Unterrichtsdauer als 
einem Unte-rrichtsjahr - für jeden Schüler eine 
Schulnachricht auszustellen. Die Schulnachricht 
hat die Noten des Schülers in den einzelnen Unter­
richtsgegenständen (§ 18) zu enthalten. Sofern der 
Unterricht in Leistungsgruppen_ erfolgt, ist zur 
Note auch die bisher besuchte Leistungsgruppe und 
im Falle der Umstufungin eine andere Leistungs­
gruppe mit dem Ende des ersten Semesters auch die 
neue Leistungsgruppe anzugeben; an Berufsschulen 
entfällt die Angabe der L~istungsgruppe, doch ist 
im Falle des Besuches von Pflichtgegenständen mit 
erweitertem oder vertieftem Bildungsangebot (§ 47 
Abs.3 des Schulorganisationsgesetzes) ein diesbe­
züglicher Vermerk aufzunehmen, sofern dieser 
Vermerk nicht wegen der besonderen Bezeichnung 
dieser Pflichtgegenstände entbehrlich ist. Im Falle 
des § 31 d ist ein diesbezüglicher Vermerk aufzu­
nehmen. Ferner hat die Schulnachricht die Noten 
des Schülers für das Verhalten in der Schule und 
die äußere Form· der Arbeiten (§ 21) zu enthalten; 
in welchen Schularten und Schulstufen die Noten' 
für das Verhalten des Schülers in der Schule und 
der äußeren Form der Arbeiten in die Schulnach­
richt aufzunehmen sind, hat der Bundesminister für 
Unterricht und Kunst durch Verordnung nach den 
Aufgaben der einzelnen Schularten und Altersstu­
fen der Schüler zu bestimmen. Für verbindliche und 
unverbindliche Übungen sowie für therapeutische 
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1177 der Beilagen 3 

und funktionelle Übungen sind nur Teilnahmever­
merke aufzunehmen. Der . Bundesminister für 
Unterricht und Kunst kann durch Verordnung für 
die erste oder die ersten beiden Stufen der V olks­
schule und für Sonderschulen mit Klassenlehrersy­
stem bestimmen, daß für alle oder mehrere Unter­
r~chtsgegenständ~, ausgenommen Religion, nur 
eme Gesamtnote einzutragen ist. In Sonderschulen 
für schwerstbehinderte Kinder ist anstelle der 
Noten der erreichte Entwicklungsstanddes Schü­
lers darzustellen; dies gilt auch in Sonderschulen 
für mehrfach behinderte Kinder, wenn Arten und 
Ausmaß der Mehrfachbehinderung diese Form der 
Beurteilung erforderlich machen." 

8. Im § 19 ist der bisherige Abs. 5 als Abs. 6 zu 
bezeichnen und folgender neuer Abs. 5 einzufügen: 

,,(5) An Schularten mit Leistungsgruppen ist den 
Erziehungsberechtigten die Umstufung in eine 
andere Leistungsgruppe während des Unterrichts­
jahres innerhalb von einer Woche mitzuteilen." 

9. Im § 19 ist der bisherige Abs. 6 als Abs. 7 zu 
bezeichnen und hat zu lauten: 

,,(7) Die Verständigungen gemäß den Abs. 1 bis 
6 haben ausschließlich Informationscharakter." . 

10. Dem § 19 ist folgender Abs. 8 anzufügen: 

,,(8) In der 4. und 8. Schulstufe sind die Erzie­
hungsberechtigten gegen Ende des erste~ Semesters 
oder am Beginn des zweiten Semesters des Unter- . 
richtsjahres über den nach den Interessen und Lei­
stungen. empfehlenswerten weiteren Bildungsweg 
nachweislich zu informieren. Die Information· hat 
an Schulen mit Klassenlehrersystem auf Grund 
einer Beratung der Schulkonferenz und an den· 
übrigen Schulen auf Grund einer Beratung der 
Klassenkonferenz zu erfolgen." 

11. § 20 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Der Beurteilung der Leistungen eines Schü- . 
lers in einem Unterrichtsgegenstand auf einer gan­
zen Schulstufe hat der Lehrer alle in dem betreffen­
den Unterrichtsjahr erbrachten Leistungen (§ 18) 
zugrunde zu legen, wobei dem zuletzt erreichten 
Leistungsstand das größere Gewicht zuzumessen 
ist. Dabei sind die fachliche Eigenart des Unter­
richtsgegenstandes und der Aufbau des Lehrstoffes 
zu berücksichtigen." 

12. § 20 Abs. 7 hat zu lauten: 

,,(7) Auf die Vorschulstufe sind die Abs. 1 bis 6 
. und auf die erste Stufe der V olks- und Sonder­

schule sind die Abs. 2 bis 6 nicht anzuwenden." 

13. Dem § 22 Abs. 2 ·Iit. d sind folgende Halb­
sätze anzufügen: 

"an Berufsschulen entfällt die Angabe der Lei­
stungsgruppe, doch ist im Falle des Besuches von 
Pflichtgegenständen mit erweitertem oder vertief­
tem Bildungsangebot (§ 47 Abs. 3 des Schulorgani­
sationsgesetzes) ein diesbezüglicher Vermerk auf­
zunehmen, sofern dieser Vermerk nicht wegen der 
besonderen Bezeichnung dieser Pflichtgegenstände 
entbehrlich ist; im Falle des § 31 d ist ein diesbezüg­
licher Vermerk aufzunehmen;". 

14. Im § 22 Abs. 2 lit. f hat sublit. cc zu entfallen, 
sind die bisherigen sublit. dd und ee als sublit. cc 
und dd zu bezeichnen und hat sublit. bb zu lauten: 

"bb) in leistungsdifferenzierten Pflichtgegen -
ständen die Leistungsgruppe, die der 
Schüler im folgenden Unterrichtsjahr zu 
besuchen hat (§ 20 Abs. 6, § 31 b, § 31 c); 
an den Berufsschulen hat diese Beurkun­
dung· nur im Falle einer Umstufung in 
die höhere Leistungsgruppe zu erfolgen 
(§31cAbs.7),". ~ 

15. § 22 Abs. 2lit. g hat zu lauten: 

"g) die Feststellung, daß der Schüler die Schul­
stufe mit ausgezeichnetem Erfolg abgeschlos­
sen hat, wenn er in mindestens der Hälfte der 
Pflichtgegenstände mit "Sehr gut" und in den 
übrigen Pflichtgegenständen mit "Gut" beur­
teilt wurde, wobei Beurteilungen mit "Befrie­
digend" diese Feststellung nicht hindern, 
wenn dafür gleich viele Beurteilungen mit 
"Sehr gut" über die Hälfte der Pflichtgegen­
stände hinaus vorliegen; an Schularten mit 
Le.istungsgruppen ist hiebei ein "Befriedi­
gend" in der höchsten Leistungsgruppe ~ls 
"Gut" bzw. ein "Gut" als "Sehr gut" zu 
bewerten; an· Schularten mit drei -Leistungs­
gruppen ist diese Feststellung nur zu treffen, 
wenn 

aa) das Jahreszeugnis in leistungsdifferen­
zierten Pflichtgegenständen in der mitt­
leren Leistungsgruppe keine schlechtere 
Beurteilung als "Gut" aufweist und das 
Jahreszeugnis - mit Ausnahme des Jah­
reszeugnisses der jeweils letzten Stufe 
der betreffenden Schulart - den Ver­
merk enthält, daß der Schüler im näch­
sten Unterrichtsjahr . inden leistungs-· 
differenzierten Pflichtgegenständen die 
höchste Leistungsgruppe· zu besuchen 
hat, . 

bb) der Schüler in keinem leistungsdiffe­
renzierten Pflichtgegenstand den Unter­
richt am Ende des Unterrichtsjahres in 

. der niedrigsten Leistungsgruppe besucht 
hat; 
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4 1177 der Beilagen 

an Berufsschulen ist ein "Befriedigend" in einem 
Pflichtgegenstand mit erweitertem oder vertieftem 
Bildungsangebot als "Gut" bzw. ein "Gut" als 
"Sehr gut" zu bewerten, sofern dieses Bildungsan­
gebot nicht in einem zusätzlichen Pflichtgegen­
stand erfolgt;". 

16. Im § 22 Abs. 2 sind die lit. hund i als lit. i und 
j zu bezeichnen. Als neue lit. h ist einzufügen: 

"h) im Falle einer Verbesserung der Beurteilung 
in Pflichtgegenständen der achten Schulstufe 
(§ 31 a) einen diesbezüglichen Vermerk;". 

, 17. § 22 Abs. 3 hat zu lauten: 

,,(3) Für verbindliche und unverbindliche Übun­
gen sowie für therapeutische und funktionelle 
Übungen sind anstelle der Beurteilung Teilnahme­
vermerke in das Jahreszeugnis aufzunehmen. Des­
gleichen ist im Jahreszeugnis zu vermerken, wenn 
ein Schüler von der Teilnahme an einem Pflichtge­
genstand befreit ist (§ 11 Abs. 6, 7 oder 8)~" 

18. Im § 22 Abs. 8 hat der zweite Satz zu entfal­
len. 

19. Im § 23 Abs. 1 haben an die Stelle des ersten 
Satzes folgende Sätze zu treten: 

"Ein Schüler darf - ausgenommen in der Grund­
schule sowie in Sonderschulen mit Klassenlehrersy­
stem - zu Beginn des folgenden Schuljahres in 
einem oder zwei Pflichtgegenständen eine Wieder­
holungsprüfung ablegen, wenn im Jahreszeugnis 

1. der Schüler in Pflichtgegenständen ohne Lei­
stungsgruppen mit "Nicht genügend" beur­
teilt worden ist, oder 

2. der Schüler in der niedrigsten Leistungs­
gruppe eingestuft war und mit "Nicht genü-
gend" beurteilt worden ist, oder . 

3. der Schüler in der letzten Stufe einer Schulart 
in einer höheren Leistungsgruppe eingestuft 
war und mit "Nicht genügend" beurteilt wor­
den ist; 

hiebe i darf die Gesamtanzahl der Beurteilungen mit 
"Nicht genügend" gemäß Z 1 bis 3 zwei nicht über­
steigen. An lehrgangs- und saisonmäßigen Berufs­
schulen; über kein ganzes Unterrichtsjahr dauernde 
Berufsschulstufen sowie an Lehrgängen und Kur­
sen, die nicht mit dem Ende des Unterrichtsjahres 
schließen, darf die Wiederholungsprüfung frühe­
stens acht Wochen nach Abschluß des Lehrganges 
(Kurses) und spätestens zu Beginn des folgenden, , 
für den Schüler in Betracht kommenden Lehrgan­
ges (Kurses) abgelegt werden." / 

20. § 23 Abs. 2 erster Satz hat zu lauten: 

"Wenn die Leistungen eines Schülers im Jahres­
zeugnis in mehr als zwei Pflichtgegenständen mit 

"Nicht genügend" beurteilt worden sind, aber nur 
höchstens zwei dieser Beurteilungen einem Über­
tritt in eine andere Schulart gemäß § 29 entgegen­
stehen, darf der Schüler aus den betreffenden 
Pflichtgegenständen eine Wiederholungsprüfung 
ablegen." 

21. § 23 Abs. 3 erster Satz hat zu lauten: 

'"Die Wiederholungsprüfung darf im Falle eines 
Schulwechsels an der neuen Schule abgelegt wer­
den, wenn mit dem Schulwechsel ein Wechsel der, 
Schulart oder des Schulortes verbunden ist und es 
sich um eine Schule gleicher oder größerer Bil­
dungshöhe handelt oder der Wechse! von der allge­
meinbildenden höheren Schule in die Hauptschule 
erfolgt." 

22. § 23 Abs. 5 zweiter Satz hat zu lauten: 

"Der Bundesminister für Unterricht und Kunst hat 
durch Verordnung nach der Art des Unterrichtsge­
genstandes' festzusetzen, ob die Wiederholungsprü~ 
fung schriftlich und mündlich, nur schriftlich, nur 
mündlich oder auch praktisch abzulegen ist." 

23. § 25 Abs. 3 hat zu lauten: 

,,(3) Schüler von Volksschulen und Sonderschu­
len sind ohne Rücksicht auf die Beurteilung in den 
Pflichtgeg<:nständen Musikerziehung, Bildnerische 
Erziehung, Schreiben, Werkerziehung, Hauswirt­
schaft und Leibesübungen zum Aufsteigen berech­
tigt. Die Bestimmungen des Abs. 2 lit. a finden auch 
hinsichtlich der übrigen Pflichtgegenstände an den 
Volksschulen und Sonderschulen keine Anwen­
dung." 

24. Im § 25 sind die Abs. 5 bis 7 als Abs.6 bis 8 
zu bezeichnen. Als neuer Abs. 5 ist einzufÜgen: 

,,(5) Schüler, die in leistungsdifferenzierten ' 
Pflichtgegenständen ein "Nicht genügend" in einer 
anderen als der niedrigsten Leistungsgruppe erhal­
ten haben, sind berechtigt, in die nächsthöhere 
Schulstufe aufzusteigen, in der sie jedoch den 
betreffenden Pflichtgegenstand inder nächstniedri­
geren Leistungsgruppe zu besuchen haben."-

25. § 26 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Ein Schüler, der auf Grund seiner außerge­
wöhnlichen Leistungen die geistige Reife besiizt, 
am Unterricht in der übernächsten Stufe :einer 
'Hauptschule, einer mittleren oder einer höheren 
Schule mit Erfolg teilzunehmen, ist auf sein Ansu­
chen mit Bewilligung der Schulbehörde erster 
Instanz in die übernächste Stufe aufzunehmen, 
wenn er hinsichtlich seines Alters dieser Schulstufe 
entspricht und eine Überforderung in körperlicher 
und geistiger Hinsicht nicht zu befürchteh ist. Ar; 
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Schul arten mit Leistungsgruppen muß der Schüler 
in alle~ leistungsdifferenzierten Pflichtgegenstän­
den die höchste Leistungsgruppe besuchen und 
muß die erfolgreiche Teilnahme am Unterricht in 
der jeweils höchsten Leistungsgruppe in der über­
nächsten Stufe zu erwarten sein. Im Zweifel hat die 
zuständige Schulbehörde den Schüler einer Einstu­
fungsprüfung und allenfalls auch einer schulpsy­
chologischen und (oder) schulärztlichenUntersu­
chung zu unterziehen." 

26. § 28 hat zu lauten: 

"Aufnahme in die erste Stufe einer Hauptschule, 
einer mittleren oder einer höheren Schule 

§ 28. (1) Der erfolgreiche Abschluß der vierten 
Stufe der Volksschule als Voraussetzung für die 
Aufnahme in die erste Stufe einer Hauptschule 
oder einer allgemeinbildenden höheren Schule ist 
gegeben, wenn das Zeugnis über die vierte Stufe 
der Volksschule in allen' Pflichtgegenständen eine 
Beurteilung aufweist und in keinem Pflichtgegen­
stand die Note "Nicht genügend" enthält. Darüber 
hinaus gelten für die Aufnahme in die erste Klasse 
einer allgemeinbildenden höheren Schule die 
Bestimmungen des § 40 Abs. 1 des Schulorganisa­
tionsgesetzes . 

(2) Schüler der vierten Stufe der Volksschule, die 
sich zum Besuch einer allgemeinbildenden höheren 
Schule angemeldet und dies dem Klassenlehrer mit­
geteilt haben, sind - wenn sie die Aufnahmsvor­
aussetzungen gemäß § 40 Abs. 1 erster Satz des 
Schulorganisationsgesetzes nicht erfüllen - hievon 
nachweislich sechs Wochen vor dem Ende des 
Unterrichtsjahres schriftlich in Kenntnis zu setzen. 
Der Schüler ist berechtigt, sich in diesem Fall bin­
nen zwei Wochen beim Schulleiter der allgemein­
bildenden höheren Schule zur Ablegung der Auf­
nahmsprüfung gemäß § 40 Abs. 1 zweiter Satz des 
Schulorganisationsgesetzes anzumelden. 

(3) Der erfolgreiche Abschluß der achten Schul­
stufe bzw. die erfolgreiche Erfüllung der ersten 
acht Jahre der allgemeinen Schulpflicht als Voraus­
setzung für die Aufnahme in die erste Stufe einer 
mittleren oder höheren Schule ist gegeben, wenn 
das Zeugnis über die achte Stufe der Volksschule, 
die vierte Stufe der Hauptschule oder der allge­
meinbildenden höheren Schule in allen Pflichtge­
genständen eine Beurteilung aufweist und in kei­
nem Pflichtgegenstand die Note "Nicht genügend" 
enthält; dabei haben in der Hauptschule und der 
allgemeinbildenden höheren Schule die Pflichtge­
genstände Latein und Geometrisches Zeichnen 
außer Betracht zu bleiben. Ferner ist der erfolgrei­
che Abschluß der achten Schulstufe bzw. die erfolg­
reiche Erfüllung der ersten acht Jahre der allgemei­
nen Schulpflicht im Sinne des ersten Satzes gege­
ben, wenn der Schüler nach erfolgreichem 
Abschluß der siebenten Schulstufe in der Volks­
schule, der Hauptschule oder der allgemeinbilden-

den höheren Schule den Polytechnischen Lehrgang 
erfolgreich abgeschlossen hat. 

(4) Zeugnisse von Sonderschulen, in denen der 
Lehrplan der Volksschule, der Hauptschule oder 
des Polytechnischen Lehrganges angewendet wird, 
sind im Sinne der vorstehenden Absätze wie Zeug­
nisse der Volks- bzw. Hauptschule bzw. des Poly­
technischen Lehrganges zu werten. 

(5) Einem Zeugnis im Sinne der vorstehenden 
Absätze ist die erfolgreiche Ablegung einer Prüfung 
über den zureichenden Erfolg der Teilnahme an 
einem gleichwertigen Unterricht im . Sinne des 
Schulpflichtgesetzes gleichzuhalten. " 

27. § 29 Abs. 1 hat zu lauten: 

(1) Für den Übertritt in eine höhere, gleiche 
od~r niedrigere Schulstufe einer anderen Schulart 
oder eine andere Form oder Fachrichtung einer 
Schulart gelten, soweit es sich nicht um den Poly­
technischen Lehrgang·oder um die erste Stufe einer 
Hauptschule, einer mittleren oder einer höheren 
Schule oder um den Übertritt von Hauptschülern in 
allgemeinbildende höhere' Schulen im Sinne des 
§ 30 handelt, die Bestimmungen der folgenden 
Absätze.'.' . 

28. Im § 29 Abs.2 hat an die Stelle des Punktes 
ein Strichpunkt zu treten. Folgende Sätze sind 
anzufügen: 

dies gilt nicht für den Übertritt in eine Allgemeine 
Sonderschule. Ein "Nicht genügend" in einer ande­
ren als der niedrigsten Leistungsgruppe steht dem 
Übertritt nicht entgegen. Ein Schüler einer allge­
meinbildenden höheren Schule, der in eine Haupt­
schule übertritt, ist hinsichtlich der Einstufung in 
die Leistungsgruppe so zu behandeln, wie wenn er 
bisher in der jeweils höchsten Leistungsgruppeein­
gestuft gewesen wäre." 

29. Im § 29 Abs. 3 hat der zweite Satz zu entfal­
len. 

30. Der § 30 hat zu lauten: 

Übertritt von Schülern der Hauptschule in allge-
" " meinbildende höhere Schulen 

§ 30. Für den Übertritt von Schülern der Haupt­
schule findet § 40 Abs. 2 und 3 des Schulorganisa. ' 
tionsgesetzes Anwendung, wobei für. die allenfalls 
abzulegende Aufnahmsprüfung § 29 Abs. 5 und 6 
gilt." 

31. Nach § 31 sind folgende §§ 31 abis d einzu­
fügen: 
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"Verbesserung vorangegangener Leistungsbeurtei­
lungen durch den Besuch des Polytechnischen Lehr­

ganges 

§ 31 a. Durch den Besuch des Polytechnischen 
Lehrganges kann die Leistungsbeu'rteilung in ein­
zelnen pflichtgegenständen auf der achten Schul­
stufe verbessert werden, wenn das Bildurigsziel und 
der Lehrstoff der betreffenden Pflichtgegenstände 
im Polytechnischen Lehrgang zumindest jenen der 
besuchten achten Schulstufe entsprechen. In wel­
chen Pflichtgegenständen dies zutrifft, hat der Bun­
desminister für Unterricht und Kunst unter Berück­
sichtigung der Lehrpläne durch Verordnung festzu­
stellen. 

Eiastufun. in die Leistungsgruppen 

§ 31 b. (1) Sofern der Unterricht in Pflichtgegen­
ständen in Leistungsgruppen zu erfolgen hat, ist der 
Schüler nach einem Beobachtungszeitraum in eine 
der Leistungsgruppen einzustufen. Der Beobach­
tungszeitraum dient der Feststellung der individuel­
len Leistungs- und Lernfähigkeit des Schülers im 

, Hinblick auf die Anforderungen der einzelnen Lei­
stungsgruppen auf der Grundlage der ständigen 
Beobachtung der Mitarbeit des Schülers im Unter­
richt, im Falle des Besuches eines vergleichbaren 
Unterrichtsgegenstandes in ,einer unmittelbar vor­
hergehenden Schulstufe auch unter Berücksichti­
gung der Beurteilung in diesem Unterrichtsgegen­
stand, s~wie allenfalls unter Verwendung von 
mündlichen und schriftlichen Leistungsfeststellun­
gen. 

(2) Der Bundesminister für Unterricht und Kunst 
hat durch Verordnung unter Bedachtnahme auf die 
Bildungs- und Lehraufgaben der leistungsdifferen­
zierten Pflichtgegenstände den Beobachtungsz~it­
raum festzusetzen, der ab Beginn des Unterrichts­
jahres mindestens zwei Wochen - an lehrgangs­
und saisonmäßigen Berufsschulen mindestens eine 
Woche - zu umfassen und spätestens mit dem 
Ende des ersten Semesters, an lehrgangs- und sai­
sonsmäßigen Berufsschulen spätestens vier Wochen 
vor Ende des Unterricht jahres zu enden hat. 

(3) Die Einstufung hat' eine Konferenz der Leh­
rer vorzunehmen, die in den Leistungsgruppen des 
betreffenden Pflichtgegenstandes unterrichten wer­
den. Der Lehrer, der den Schüler während des 
Beobachtungszeitraumes unterrichtet hat, hat einen 
begründeten Antrag zu stellen. Maßstab für die 
Einstufung sind die in der jeweiligen Leistungs­
gruppe auf Grund des Lehrplans an den Schüler 
hinsichtlich seiner Leistungs- und Lernfähigkeit 
gestellten Anforderungen; der Schüler ist in jene 
LeistUngsgruppe einzustufen, die ihm demnach am 
ehesten entspricht. Sofern nur ein Lehrer in den 
Leistungsgruppen 4es betreffenden Pflichtgegen­
standes unterrichten wird, hat dieser die Einstufung 
vorzunehmen. 

(4) Die J::instufung in die Leistungsgruppe ist 
dem Schüler innerhalb von drei Tagen, an ganzjäh­
rigen Berufsschulen innerhalb von acht Tagen 
schriftlich bekanntzugeben. Der Schüler ist 
berechtigt, sich beim Schulleiter für die Ablegung 
der Aufnahmsprüfung in eine höhere leistungs­
gruppe innerhalb von fünf Tagen, an ganzjährigen 
Berufsschulen innerhalb von acht Tagen, anzumel" 
den. Diese Aufnahmsprüfung ist vor einer Prü­
fungskommission abzulegen, der als Prüfer ein vom 
Schulleiter zu bestimmender, den Pflichtgegenstand 
unterrichtender Lehrer und als Beisitzer der Lehrer, 
der den Schüler im Beobachtungszeitraum unter­
richtet hat, angehören. Die Beurteilung ist von bei­
den Lehrern gemeinsam vorzunehmen; kommt ein 
Einvernehmen nicht zustande, so hat der Schullei­
ter zu entscheiden. Bis zum Vorliegen des Prü­
fungsergebnisses hat der Schüler jene Leisturigs­
gruppe zu besuchen, die er mit der Ablegung der 
Aufnahmsprüfung anstrebt. Die erfolgreiche Able­
gung der Aufnahmsprüfung ersetzt die Einstufung 
in die angestrebte Leistungsgruppe; besteht der 
Schüler die Aufnahmsprüfung nicht, hat er die Lei­
stungsgruppe zu besuchen, in die er ursprünglich 
eingestuft wurde (Abs. 3). 

Umstufung in höhere und niedrigere Leistungsgrup­
pen 

S 31 c. (1) Für Schularten mit Leistungsgruppen 
hat der Bundesminister für Unterricht und Kunst 
durch Verordnung nach den Aufgaben der betref­
fenden Schulart und den Bildungs- und Lehraufga­
ben der leistungsdifferenzierten Pflichtgegenstände 
mindestens einen und höchstens drei Termine für 
die Umstufung der Schüler in die nächsthöhere 
bzw. nächstniedrigere Leistungsgruppe festzuset­
zen. Ein weiterer Umstufungstermin besteht am 
Ende eines Unterrichtsjahres für die nächste Schul-' 
stufe, sofern der betreffende Pflichtgegenstand in 
dieser geführt wird. In Schulstufen an Berufsschu­
len, die einem halben Lehrjahr entsprechen, besteht 
kein Umstufungstermiri. 

(2) Ein Schüler ist in die nächsthöhere Leistungs­
gruppe eines leistungsdifferenzierten Pflichtgegen­
standes umzustufen, wenn auf Grund der bisheri­
gen Leistungen zu erwarten ist, daß er den erhöh­
ten Anforderungen in der nächsthöheren Leistungs­
gruppe voraussichtlich entsprechen wird. 

(3) Wäre ein Schüler während des Unterrichts­
jahres zum Umstufungstermin in einem leistungs­
differenzierten Pflichtgegenstand mit "Nicht genü­
gend" zu' beurteilen, ist er in die nächstniedrigere 
Leistungsgruppe des betreffenden PfIichtgegenstan­
des umzustufen. Ferner ist der Schüler in die 
nächstniedrigere Leistungsgruppe umzustufen, 
wenn die Leistungsbeurteilung für die Schulstufe in 
dem leistungsdifferenzierten Pflichtgegenstand mit 
"Nicht genügend" erfolgt. 
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(4) Der Bundesminister für Unterricht und Kunst 
kann die näheren Voraussetzungen für die Umstu­
fungen gemäß Abs. 2 unter Bedachtnahme auf die 
Aufgaben der einzelnen Leistungsgruppen durch 
Verordnung festlegen. 

(5) Der Schüler kann spätestens vier Wochen vor 
Ende des Unterrichtsjahres eine Umstufung in die 
nächsthöhere Leistungsgruppe für die nächste 
Schulstufe beantragen. 

(6) Über die Umstufung während d~s Unter­
richtsjahres gemäß' Abs. 2 und 3 entscheidet der 
Schulleiter auf Antrag des unterrichtenden Lehrers. 

(7) Über die Umstufung für die nächste, Schul­
stufe gemäß Abs. 2 und 5 entscheidet die Klassen­
konferenz gemäß § 20 Abs. 6, und zwar in den Fäl­
lendes Abs. 2 auf Antrag des unterrichtenden leh­
rers oder des Schülers (Abs. 5)., Die Entscheidun­
gen der Klassenkonferenz über die Umstufung in 
eine niedrigere Leistungsgruppeund die Ablehnung 
eines Antrages gemäß Abs. 5 sind spätestens am fol­
genden Tag unter Angabe der Grunde und Beifü­
gung einer Rechtsmittelbelehrung dem Schüler 
bekanntzugeben. 

Teilnahme am Unterricht in einer anderen Schul­
stufe an Sonderschulen 

§ .B d. Sofern ein Schüler einer Allgemeinen Son­
derschule auf der betreffenden Schulstufe in den 
Unterrichtsgegenständen Deutsch und (oder) 
Mathematik nicht entsprechend gefördert werden 
kann, ist ihm die Teilnahme am Unterricht der 
nächstniedrigeren oder nächsthöheren Schulstufe . 
zu ermöglichen. Die Erziehungsberechtigten kön­
nen den Schüler zur Teilnahme am Unterricht in 
Deutsch und (oder) Mathematik der nächstniedri­
geren oder nächsthöheren Schulstufe anmelden, 
wenn die Schulkonferenz auf Antrag der Erzie­
hungsberecJ:ttigten oder von Amts wegen feststellt, 
daß hiedurch eine bessere Förderungsmöglichkeit 
gegeben ist. Die Teilnahme am Unterricht in der 

,nächstniedrigeren Schulstufe ist nur zu ermögli­
chen; wenn im betreffenden Unterrichtsgegenstand 
eine Beurteilung für,' die Schulstufe mit "Nicht 
genügend" zu erwarten ist." 

32. § 32 Abs. 4 hat zu la\.lten: " 

,,(4) An der Unterstufe einer allgemeinbildenden 
höheren Schule sowie an den berufsbildenden mitt­
leren und höheren Schulen darf ein Schüler für die 
erste Stufe nicht länger als zwei SchuI)ahre benöti­
gen." 

33. § 32 Abs. 7 hat zu lauten: 

,,(7) Bei der Anwendung der Be~timmungen des 
Abs. 6 auf allgemeinbildende höhere Schulen sind 
in der Volksschul oberstufe oder der Hauptschule 
oder einer anderen Form der allgemeinbildende~ 
höheren Schule zurückgelegte Schulstufen einzu­
rechnen; wenn der Schüler wegen Unzumutbarkeit 

des Schulweges die V olksschuloherstufe besucht 
hat und von dieser in eine niedrigere Stufe der aU~, 

, gemeinbildenden höheren Schule übertritt, ist eiß.--
Schuljahr nicht zu berücksichtigen." . 

34. Im § 33 Abs. 4 hat der erste Satz zu lauten: 

"Wenn ein Schüler den Besuch einer allgemeinbil­
denden höheren Schule gemäß Abs. 2 lit. dbeendet, 

,darf er in eine allgemeinbildende höhere Schule 
nicht aufgenommen werden" ausgenommen in ein 
Aufbaugymnasium oder -realgymnasium oder in 
ein Gymnasium oder Realgymnasium für Berufstä-
tige.", ' 

35. § 36 Abs. 3 hat zu lauten: 

,,(3) Im Haupttermin haben die Klausurprufung 
und die mündliche Prüfung innerhalb der letzten 
zehn Wochen des Unterrichtsjahres stattzufinden. 
Im ersten Nebentermin haben die Klausurprufung 
und die mündliche Prüfung innernatb von sechs 
Wochen ab dem Beginn des nächsten Schuljahres, 
im zweiten Nebentermin innerhalb von sechs 
Wochen ab dem ersten Montag im Feber stattzufin­
den. Für viersemestrige Kollegs,' an denen wegen 
der Dauer der Ferialpraxis die Hauptferien verlänc 

gert werden, und für -dreisemestrige Kollegs kann 
der Bundesminister für Unterricht und Kunst durch 
Verordnung festlegen, daß die Klausurprüfung und 
die mündliche Prüfung im Haupttermin innerhalb 
'der ersten zehn Wochen des nächsten Semesters 
und in den beiden Nebenterminen jeweils innerhalb 
der ersten sechs Wochen des zweit- bzw. drittfol­
genden Semesters stattzufinden haben, sofern dies 
aus lehrplanmäßigen Gründen erforderlich ist. Zwi­
schen dem Ende der Klausurprüfung und dem 
Anfang der mündlichen Prüfung haben nach Maß­
gabe der Prüfungsvorsch,riften (§ 37 Abs; 1) minde­
stens zwei Wochen zu liegen." 

36. Im'§ 42 hat Abs. 14 zu entfallen und sind die 
Abs.J5 und 16 als Abs. 14 und 15 zu bezeichnen. 

37. Nach § 54 ist folgender § 543. einzufügen: 

"Fachkoordinator 
§ 54a. (1) Der Schulleiter hat Fachkoordinatoren 

zu bestellen: 
a) an Schulen mit Leistungsgruppen für die ein­

zelnen leistungsdifferenzierten Pflichtgegen~ 
stände je einen den betreffenden Pflichtge­
genstand unterrichtenden Lehrer; 

b) an Schulen unter besonderer Berücksichti­
gung der musisch·en oder sportlichen Ausbil­
dung je einen Lehrer. 

(2) Den F_~hkoordinatoren obliegen: , 
a)' an Schulen mit Leistungsgruppen,die Koordi­

,nation der Unterrichtstätigkeit der den 
betreffenden Pflichtgegenstand unterrichten­
den Lehrer im Hinblick auf die Erleichterung 
der U mstufung in andere Leistungsgruppen 
und die Durchführung des Förderunterrich­
tes in Unterordnung unter den Schulleiter; 

1177 der Beilagen XV. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 7 von 8

www.parlament.gv.at



, 

8 1177 der Beilagen 

b) an Schulen unter besonderer Berücksichti-
.. gung der musischen oder sportlichen Ausbil­

dung die Koordinierung der Unterrichtstätig­
keit jener Lehrer, die im musischen bzw. 
sportlichen Bereich unterrichten. 

Die den Fachkoordinatoren im einzelnen obliegen­
den Pflichten sind durch Dienstanweisung des Bun­
desministers für Unterricht und Kunst festzulegen. 

(3) Der Bundesminister für Unterricht und Kunst 
hat durch Verordnung festzulegen, ab welcher Zahl 
von Klassen bzw. Schülergruppen die Bestellung 
eines Fachkoordinators im Hinblick auf den Lern­
stoff des betreffenden Pflichtgegenstandes erfor­
derlich ist." 

38. Dem § 57 Abs. 3 ist folgender Satz anzufü­
gen: 

"In 1:-ehrerkonferenzen gemäß § 31 b Abs. 3 hat 
der jeweilige Fachkoordinator den Vorsitz zu füh­
ren; ist kein Fachkoordinator bestellt oder ist dieser 
verhindert, obliegt der Vorsitz dem jeweils anwe­
senden dienstältesten Lehrer." 

39. § 68 lit. t hat zu lauten: 

"t) Ansuchen um Zulassung zur Ablegung einer 
Externistenprüfung (§ 42 Abs. 5),Ansuchen 
Um Zulassung zur Wiederholung der im § 42 
Abs. 12 genannten Prüfungen,". 

40. § 70 Abs. llit. a hat zu lauten: 

"a) Aufnahme in die Schule und Übertritt in eine 
andere Schulart oder eine andere Form oder 
Fachrichtung einerSchtilart (§§ 3 bis 5, 29, 
30),". 

41. Irri § 71 Abs. 2 sind lit. c als lit. e zu bezeich­
nen und folgende neue lit. c urid deinzufügen: 

"c) daß die Aufnahmsprüfung gemäß § 31 b 
Abs. 4 nicht bestanden worden ist, 

d) daß der Schüler 'auf der nächsten Schulstufe 
eine niedrigere Leistungsgruppe zu besuchen 
hat oder daß sein Antrag auf Umstufung in 
die höhere Leistungsgruppe für die nächste 
Schulstufe abgelehnt wird (§ 31 c Abs. 7),". 

42. § 71 Abs. 8 hat zu lauten: 

,,(8) In den Fällen des § 70 Abs. 1 und des § 71 
Abs. 2 lit. c und d ist gegen die Entscheidung der 

Schulbehörde erster Instanz ein ordentliches 
Rechtsmittel nicht zulässig. In den Fällen des § 71 
Abs. 2 lit. a, bund e und in allen Fällen der Beendi­
gung des Schulbesuches (§ 33) geht der Instanzen­
zug der Verw;tltung bis zur Schulbehörde zweiter 
Instanz, gegen deren Entscheidung kein ordentli­
ches Rechtsmittel zulässig ist." 

43. Dem § 75 ist folgender Abs. 8 anzufügen: 

,,(8) Die Abs. 1 bis 7, gelten sinngemäß für den 
Besuch von Privatschulen mit ausländischem Lehr­
plan, die das Öffentlichkeitsrecht besitzen, und von 
Schulerl, die auf Grund zwischenstaatlicher Verein­
barungen in Österreich bestehen. Die Nostrifika­
tion kann im Einzelfall oder - sofern dies aus 
Gründen der Verwaltungsvereinfachung zweckmä­
ßig ist - durch Verordnung erfolgen. Bei NoStrifi­
kation durch Verordnung kann ein diesbezüglicher . 
Vermerk von der Schule in das betreffende Zeugnis 
aufgenommen werden." 

Artikel 11 
(1) Dieses Bundesgesetz tritt wie folgt in Kraft: 
1. An. I Z 1, 10, 14,23 bis 30, 32 bis 34, 38, 40 

und 41 mit 1. Jänner 1985; 
2. An. I Z, 3, 18, 20, 36 und 43 mit 1. Jänner 

1983; 
3. An. I Z 2, 4 bis 9, 11, 12, 15 bis 17, 19,21, 

22,31 und 39 mit 1. September 1983; 
4. An. I Z 13, 35, 37 und 42 mit 1. September 

1984. 
(2) Die Bestimmungen· der §§ 3 Abs. 3, 22 Abs. 2 

lit. f sublit. bb und cc, 25 Abs. 3,26 Abs. 1, 30, 31, 
32 Abs. 2 und 70 Abs. 1 lit. ades Schulunterrichts­
gesetzes in der vor dem Inkrafttreten des An. I gel­
tenden Fassung treten, soweit sie sich auf die 
Hauptschule beziehen, hinsichtlich der Schüler der 
1. Klasse mit 31. August 1985, der 2. Klasse mit 
31. August 1986, der 3. Klasse mit 31. August 1987 
und der 4. Klasse mit 31.August 1988 außer Kraft. 

(3) Verordnungen auf Grund dieses Bundesge~ 
setzes können bereits von dem seiner Kundma­
chung folgenden Tag an erlasseri werden. Sie treten 
frühestens mit dem im Abs. 1 bezeichneten Zeit-' 
punkt in Kraft. 

(4) Mit der V oIlziehung dieses Bundesgeset~es 
ist der Bundesminister für Unterricht und Kunst 
betraut. 

Entschließung 
Die Bundesregierung wird aufgefordert, dem 

Nationalrat ehestmöglich den' Entwurf einer 
Novelle zum Schulunterrichts gesetz vorzulegen, in 
dem Maßr;Iahinen zur' Erweiterung der Mitwir-

kungsrechte auch im Bereich der Volks-,Haupt­
und 'Sonderschule vorgesehen werden, wobei auch 
in Erwägung gezogen werden soll, die Mitwirkung 
der Schüler miteinzubeziehen. . 
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